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Zweite Ergänzungen zur Bibliographie

zum Hecht über Nutzbarmachung
der Wasserkräfte
Dr. Paul Ursprung
Nachdem seit der ersten Ergänzung in «wasser, energie,
luft» 85 (1993), S. 251 f., zur Bibliographie zum Recht über
die Nutzbarmachung der Wasserkräfte (Verbandsschrift 48
des Schweizerischen Wasserwirtschaftsverbandes, Baden
1990) über vier Jahre verflossen sind, schien es angezeigt,
erneut zu untersuchen, was in dieser Zwischenzeit neu an
Literatur und Judikatur erschienen ist, und als zweite
Ergänzung zu publizieren. Es zeigt sich, dass auf dem Gebiet
der Nutzbarmachung der Wasserkräfte wenig Neues zu
verzeichnen war.

Es wurden auch Entscheide aus den Gebieten des
Umweltschutzes, des Gewässerschutzes, der Raumplanung
und der Forstpolizei, die immer mehr an Bedeutung gewinnen,

berücksichtigt, da viele der dabei behandelten Probleme

sich auch bei der Wasserkraftnutzung stellen können.
Ich beschränke mich bei der Untersuchung auf die in der

amtlichen Sammlung und in der «Praxis» publizierten
Entscheide des Bundesgerichtes sowie die Verwaltungsentscheide

der Bundesbehörden. Bei der Literatur
durchforschte ich die wichtigsten juristischen Zeitschriften wie
SJZ, ZSR, ZBJV, ZGRG, ZBI und URP.

Ich hoffe mit dieser Arbeit den Benützern der Bibliographie

eine zweckmässige Vervollständigung und Aktualisierung

geben zu können.
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Wasserkraftanlag e. Beschwerdelegitimation. Bundesrat 8. April
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der Vereinigungen für Natur- und Heimatschutz

(in casu Schweizer Vogelschutz). Wenn berechtigter
Anlass besteht, es würden in einem konkreten Fall Interessen
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grundsätzlichen Anspruch und damit gegenüber
Neubewerbern eine Vorzugsstellung. Bernische
Verwaltungsrechtsprechung (BVR) 1994 S. 248.
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der Konzession. Als Gewässer im Sinne des WRG gilt auch
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SZ: Regierungsrat Kt. Schwyz vom 10. Januar 1995 i.S.
SBB und Etzelwerk AG c. Bezirksrat Einsiedeln betr.
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